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Traktanden

9 98/248
Motion von Beatrice Geier vom 26. November 1998: Mit-
finanzierung des Schauspielhauses im Ganthaus
abgelehnt 1920

10 97/160 97/160a
Berichte des Regierungsrates vom 2. September 1997
und der Finanzkommission vom 13. Dezember 1998 und
vom 11. Februar 1999: Einführung der einjährigen Steuer-
veranlagungsperiode für die natürlichen und die juristi-
schen Personen. 2. Lesung der Änderung des Steuer- und
Finanzgesetzes
z.H. Volksabstimmung genehmigt 1917

11 98/243
Berichte des Regierungsrates vom 24. November 1998
und der Finanzkommission vom 21. Januar 1999: Teilrevi-
sion des Kantonalbankgesetzes. 2. Lesung
z.H. Volksabstimmung genehmigt 1919

12 1999/024
Berichte des Regierungsrates vom 2. Februar 1999 und
der Finanzkommission vom 11. Februar 1999: Geschäfts-
reglement des Bankrats der Basellandschaftlichen Kan-
tonalbank; Genehmigung
genehmigt 1919

13 98/198
Postulat von Bruno Krähenbühl vom 15. Oktober 1998:
Revision des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Abschaf-
fung des verwaltungsinternen Beschwerdeverfahrens)
überwiesen 1922

15 98/234
Postulat von Peter Brunner vom 12. November 1998:
Präventionsmassnahmen gegen Korruption und Amts-
missbrauch in der Staatsverwaltung
abgelehnt 1925

16 98/170
Motion von Peter Brunner vom 17. September 1998:
Stopp dem Einbürgerungstourismus - Missbräuche eindämmen
abgelehnt 1926

17 98/171
Motion von Rudolf Keller vom 17. September 1998: Ein-
bürgerungswillige Ausländer müssen unsere Sprache
einigermassen sprechen können
abgelehnt 1926

18 98/172
Motion von Peter Degen vom 17. September 1998: Publi-
kation der Einbürgerungsgesuche
abgelehnt 1926

19 98/173
Motion von Bruno Steiger vom 17. September 1998: An-
wendung des Verursacherprinzips bei Einbürgerungen
ausländischer Staatsangehöriger aus sogenannt “achtens-

werten” Gründen
abgelehnt 1926

20 98/175
Verfahrenspostulat von Willi Müller vom 17. September
1998: Einsicht aller Landräte in Einbürgerungsakten
abgelehnt 1926

21 98/178
Interpellation von Bruno Steiger vom 17. September 1998:
Einbürgerungsgebühren von Ausländern. Antwort des
Regierungsrates
erledigt 1926

22 98/158
Interpellation von Bruno Steiger vom 3. September 1998:
Bedrohung und Einschüchterung von Mitgliedern der Bür-
gergemeinde Pratteln wegen Nichteinbürgerung von aus-
ländischen Staatsangehörigen. Antwort des Regierungsrates
erledigt 1926

23 98/179
Interpellation von Ludwig Mohler vom 17. September
1998: Ablehnung von Ausländer-Einbürgerungen. Antwort
des Regierungsrates
erledigt 1926

Folgende Traktanden wurden nicht behandelt:

33 98/250
Motion von Daniel Wyss vom 26. November 1998: Mass-
nahmen zur Vermeidung von Feinstaub

34 98/251
Postulat von Robert Piller vom 26. November 1998:
Schnellzugshalt auf der SBB-Station Dornach-Arlesheim

35 98/264
Postulat von Esther Maag vom 17. Dezember 1998: Wie
hält es der Kanton Baselland mit Minergie?

36 98/265
Interpellation von Daniel Wyss vom 17. Dezember 1998:
40'000 Postpakete von der Schiene auf die Strasse. Ant-
wort des Regierungsrates

37 98/197
Postulat der FDP-Fraktion vom 15. Oktober 1998: Verein-
facht die Gesetzgebung

38 98/207
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Verfahrenspostulat von Paul Rohrbach vom 15. Oktober
1998: Förderung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit am Oberrhein
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Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Claude Janiak begrüsst zur Fortsetz-
tungssitzung. Im Speziellen heisst er eine Klasse der Se-
kundarschule Gründen in Muttenz mit ihrem Klassenleh-
rer, Herrn Baltensberger, willkommen. Der Präsident hofft,
dass trotz der aktuell laufenden Bundesratswahlen sich
nicht alle vor den Fernseher verabschieden werden.  

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1834

10 97/160 97/160a
Berichte des Regierungsrates vom 2. September 1997
und der Finanzkommission vom 13. Dezember 1998
und vom 11. Februar 1999: Einführung der einjährigen
Steuerveranlagungsperiode für die natürlichen und
die juristischen Personen. 2. Lesung der Änderung
des Steuer- und Finanzgesetzes

Kommissionspräsident Roland Laube hat keine zusätzli-
chen Bemerkungen anzubringen.

Detailberatung

Titel und Ingress Keine Wortbegheren

I. 
§ 8 Abs. 1, 4, 5, und 6;  
§ 9 Abs. 1; 
§ 9 Abs. 4; 
§ 16 Abs. 1 lit f letzter Satz; 
§ 20 Abs. 2 und 3

Keine Wortbegehren

§ 27bis Abs. 3

Roland Laube bemerkt, die Beiträge an die Säule 3a
würden für die Jahre 1999 und 2000 in die ominöse Be-
messungslücke fallen, ein Umstand, der nicht zu ändern
sei. Die Finanzkommission sei aber nun auf eine auch im
Kanton Bern zur Diskussion stehenden Lösung gestossen,
welche vorsieht, dass bei der späteren Leistungsauszah-
lung die in den Jahren 1999 und 2000 geleisteten Beiträ-
ge nicht zu besteuern sind. Würde der Vorschlag nicht
angenommen, müssten die Beiträge besteuert werden.
Die Kompensation könnte unter Umständen aber erst
nach Jahrzehnten zum Tragen kommen. Wenn man als
Steuerpflichtiger die Abzüge  dannzumal geltend machen
möchte, müssten die entsprechenden Belege der Steuer-
verwaltung vorgelegt werden.   
Der Kommissionspräsident bittet, dem Vorschlag zuzu-
stimmen.

://: Der Landrat akzeptiert § 27bis stillschweigend in vorlie-
gender Fassung.

§ 29 Abs. 1 lit. b; 
§ 29 Abs. 2ter; 
§ 29bis Abs. 7 letzter Satz; 
§ 34 Abs. 1, 2 und 3; 
§ 87 I. Natürliche Personen - 1. Steuerperiode;
§ 88 2. Bemessungsperiode; 
§ 89 3. Verlustrechnung; 
§ 90 4. Sozialabzüge; 
§ 91 5. Bemessung des Vermögens, Abs. 1

Keine Wortbegehren

§ 91 5. Bemessung des Vermögens

Roland Laube klärt, die vorliegende Änderung habe die
Steuerverwaltung aus Gründen der Klarstellung noch
eingebracht; die Kommission habe den Punkt übersehen.
Es gehe um die Frage, was bei Firmen geschehe, bei
denen das Kalenderjahr nicht mit dem Geschäftsjahr über-
einstimme. Er bittet, die Änderung zu genehmigen.

://: Der Rat stimmt dem Antrag stillschweigend zu.

§ 91 5. Bemessung des Vermögens Abs. 3 und 4;
§§ 92, 93, 95 und 96 aufgehoben;
§ 97 II. Juristische Personen - 1. Steuerperiode;
§ 98 2. Bemessung des Reinertrages;
§ 99 3. Bemessung des Eigenkapitals;
§ 100 4. Steuersätze;
§ 101 Abs. 1;
§ 102 Abs. 5;

Keine Wortbegehren

§ 135 Abs. 4

Roland Laube weist darauf hin, dass es bei diesem Para-
grafen darum geht, ab welchem Stichtag Steuervoraus-
zahlungen verzinst werden sollen. Der im Antrag von Max
Ribi angesprochene 1. April beziehe sich schon nach
jetzigem Gesetz nur auf Verrechnungssteuerguthaben.
Für die übrigen Steuerguthaben laufe der Vergütungszins
bereits heute ab Einzahlungsdatum. Somit wäre an sich
materiell keine Änderung notwendig gewesen, doch be-
schloss die Kommission, eine redaktionelle Änderung
vorzunehmen, da der Text nicht sehr klar formuliert war.

://: Der Rat genehmigt die neue Fassung stillschweigend.

§ 135 Abs. 7;
§ 135b 1b. Grundlage und Verfahren;
§ 135c 1c Schlussabrechnung
§ 198 X. Wechsel der zeitlichen Bemessung für die natür-
lichen Personen

Keine Wortmeldungen

Abs. 5 lit. a

Roland Laube klärt, dieser Punkt sei ebenfalls erst in der
zweiten Lesung beachtet worden. 
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://: Der Rat stimmt der neuen Fassung stillschweigend
zu.

Abs. 5 lit. b Kein Wortbegehren

Abs. 5 lit c.

Hildy Haas klärt namnes der SVP-Fraktion, es gehe dar-
um, ausserordentliche Spenden auch in der Bemessungs-
lücke abziehen zu dürfen. Buchstabe c bedeutet in der
vorliegenden Fassung, dass die Beträge über die ordentli-
chen Spenden hinaus abgezogen werden dürften. Dieter
Völlmin aber wollte mit seinem Antrag erwirken, dass die
Spenden abgezogen werden dürfen, damit die Hilfswerke
und andere Organisationen, welche auf diese Spenden
angewiesen sind, während der zwei Jahre nicht ein Fi-
nanzloch ertragen oder Subventionsgesuche an den Staat
stellen müssten. Aus dieser Überlegung heraus bringt die
Fraktion folgende Version ein:
§ 198 Abs. 5 lit. c: Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,

Weiterbildungs- und Umschulungskosten, soweit diese die

bereits berücksichtigten Aufwendungen übersteigen sowie

freiwillige Zuwendungen.

RR Hans Fünfschilling zeigt am Beispiel für ausseror-
dentliche Aufwendungen beim Liegenschaftsunterhalt auf,
worum es geht: Angenommen, jemand hat an seinem
Haus in den Jahren 1997 und 1998 keine, im Jahre 1999
und 2000 aber Unterhaltsarbeiten ausgeführt, welche den
Pauschalabzug übersteigen, dann stellt sich die Frage,
wofür denn in den Jahren 1999 und 2000 Steuern bezahlt
werden müssen. Für diese beiden Jahre werden Steuern
für den Pauschalabzug der Jahre 1997 und 1998 bezahlt.
Im Jahre 2001 kann nur abgezogen werden, was den
Pauschalabzug in den Jahren 1999 und 1998 überschrit-
ten hatte. Dies, weil in den Jahren der Bemessungslücke,
1999 und 2000, eine Abzugsmöglichkeit bestanden hatte.
Ein anderes Beispiel: Wenn jemand in den Jahren 1997
und 1998 2000 Franken an das Rote Kreuz stiftet, bezahlt
er in den Jahren 1999 und im Jahre 2000 je um 2000
Franken reduzierte Steuern. Bezahlt er im Jahre 2001
wiederum ein, kann er seine Einzahlung abziehen und
erzielt damit die immer wieder gleiche Abzugssituation. 
Mit der Formulierung von Frau Haas würden die 2000
Franken der Jahre 1999, 2000 und 2001 aufsummiert,
was bedeutete, dass er dann in der Steuererklärung 6000
Franken abziehen könnte. Dies würde zu beträchtlichen
Steuereinbussen führen. Im Unterschied zu Frau Haas
wären mit der Formulierung der Finanzkommission aber
nur ausserordentliche und über den normalen Abzugs-
möglichkeiten liegende Beträge abziehbar. 

Urs Baumannn zeigt ein gewisses Verständnis für die
von der SVP aufgeworfenen Fragen. Wenn jemand für die
Jahre 1997 und 1998 die Abzüge vorgenommen hätte,
wäre die Veranlassung, in den Jahren 1999 und 2000
ebenfalls einzuzahlen, sehr gering. Dies dürfte die Überle-
gung von Dieter Völlmin gewesen sein. Somit ginge es
also nicht mehr darum, mehr, sondern überhaupt noch
etwas an freiwilligen Zuwendungen einzubezahlen.

Roland Laube ist sich mit allen andern im Klaren, dass in
der gestellten Frage beim Steuerharmonisierungsgesetz
eine Lücke besteht. Die Finanzkommission vertritt die
Meinung, die Lücke sollte geschlossen werden, wenn
auch gewisse formaljuristischen Fragezeichen bleiben.
Seines Erachtens unterscheiden sich die beiden Formulie-
rungen inhaltlich kaum, weshalb er beantragt, auf der
vorsichtigen Seite zu agieren und dem Vorschlag der Fi-
nanzkommission zuzustimmen.

Hanspeter Ryser zeigt sich von den Begründung Urs
Baumanns überzeugt. Wenn jeglicher Abzug während der
zwei Jahre begründet werden müsste, wäre man sicher,
dass die freiwilligen Zuwendungen auch einbezahlt wür-
den. Tatsächlich liege das Problem doch bei den gemein-
nützigen Organisationen, die während zwei Jahren kein
Geld mehr einnehmen würden und dadurch in ihrer Exis-
tenz bedroht wären. Der Landrat bittet, den Antrag der
SVP zu unterstützen. 

RR Hans Fünfschilling verdeutlicht seine Argumentation
mit einem Hinweis auf die Steuersystematik: Stimmte der
Rat dem Antrag der Finanzkommission zu, so würde die
Gesetzeslücke geschlossen. Mit der SVP-Formulierung
würde ganz klar gegen das Steuerharmonisierungsgesetz
verstossen, indem die Aufwendungen über Jahre aufsum-
miert würden. Bei allem Verständnis für das Anliegen
bittet der Regierungsrat, diesen klaren Verstoss gegen
das Harmonisierungsgesetz zu vermeiden, seinen steuer-
systematischen Überlegungen zu folgen und dem Analo-
gieschluss zum Pauschalabzug beizupflichten. 

Urs Steiner zeigt ebenfalls Verständnis für das Anliegen
der SVP und den ergänzenden Argumenten von Urs Bau-
mann. Effektiv könnte der Empfänger benachteiligt wer-
den. Auch die Versicherungen befürchten, dass in die
Säule 3a während er beiden Jahre gar nicht einbezahlt
wird, weil keine Abzugsmöglichkeit besteht.
Der Landrat möchte vom Finanzdirektor erfahren, ob eine
Möglichkeit bestände, dass jene, die nicht einbezahlen
oder spenden, nachbesteuert würden.

Hildy Haas möchte, dass jene, die mit Belegen nachwei-
sen, was sie einbezahlt haben, den Abzug vornehmen
dürften, zumal es ja keinen pauschalen Spendenabzug
gibt. 

Urs Baumann anerkennt diesen Vorschlag durchaus als
Lösungsmöglichkeit, nur befürchtet er damit einen ge-
waltigen administrativen Aufwand, weil dann jede Steuer-
erklärung und jede Veranlagung auf Spendeneinzahlun-
gen überprüft werden müsste.

RR Hans Fünfschilling  antwortet zur Frage der Nach-
besteuerung, dies wäre eine Art Strafsteuer, und jeman-
den zu bestrafen, weil er nicht gespendet habe, wäre wohl
nicht möglich, schliesslich bestehe ja auch keine Spen-
denpflicht.

Roland Laube ist es ein Anliegen, den Rat darauf hin-
zuweisen, dass man schon mit der Formulierung der Kom-
mission an die Grenze der Bundesrechtskonformität vor-
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gerückt sei. Mit einer noch weiter gehenden Fassung wür-
de man Beschwerden geradezu provozieren.

Claude Janiak stellt den Antrag der Finanzkommission
jenem der SVP gegenüber.

://: § 198 X. Abs. 5 lit. c: Der Landrat beschliesst den
Antrag der Finanzkommission.

§ 198 X. Abs. 6 Kein Wortbegehren

§ 198 X. Abs. 7

Roland Laube gesteht ein, dass zuwenig bedacht wurde,
dass jene Leute, die in den Jahren 1999 und 2000 steuer-
lich noch als Kind gelten, während ihres gesamten Lebens
für zwei Jahre weniger Kinderabzüge geltend machen
können. Um den Ausfall der Jahre 1999 und 2000 zu kom-
pensieren, soll deshalb für die Steuerperiode 2001 pro
Kind ein zusätzlicher Kinderabzug möglich sein. 

Urs Baumann weist darauf hin, dass es sich hier um ei-
nen Kompromiss handelt. Was die Familien verlieren,
würde damit nicht vollständig kompensiert. Trotzdem kann
er mit dem Vorschlag leben. Nach Berechnungen dürften
die Ausfälle in einem Steuerjahr etwa 20 Millionen Fran-
ken betragen. Allerdings handle es sich dabei nur um eine
Verschiebungsposition. Das Geld sei für den Kanton nicht
verloren, sondern dürfte in den darauffolgenden 20 bis 25
Jahren wieder hereingeholt werden.

://: § 198 X. Abs. 7: Der Rat stimmt dem Antrag der Fi-
nanzkommission stillschweigend zu. 

§ 199 XI. Wechsel der zeitlichen Bemessung für die juristi-
schen Personen;
§ 200 XII. Anwendbares Recht beim Wechsel der zeitli-
chen Bemessung;
§ 201 XIII. Aufhebung anderer Gesetzesbestimmungen

Keine Wortbegehren

Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem bereinigten Steuer- und Fi-
nanzgesetz mit 66 gegen 3 Stimmen zu.

Änderung Steuer- und Finanzgesetz s. Anhang

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1835

11 98/243
Berichte des Regierungsrates vom 24. November 1998
und der Finanzkommission vom 21. Januar 1999: Teil-
revision des Kantonalbankgesetzes. 2. Lesung

Detailberatung

I.
§ 5
§ 12 Abs. 3
§ 18
§ 20
II

Keine Wortbegehren

://: Der Landrat genehmigt die vorgelegte Gesetzesände-
rung des Kantonalbankgesetzes mit 66 zu 0 Stimmen.

Gesetzesänderung s. Anhang

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1836

12 1999/024
Berichte des Regierungsrates vom 2. Februar 1999
und der Finanzkommission vom 11. Februar 1999:
Geschäftsreglement des Bankrats der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank; Genehmigung

Kommissionspräsident Roland Laube klärt, die Anpas-
sung des Geschäftsreglementes des Bankrates an die
entsprechenden bundesgesetzlichen Bestimmungen
ergebe sich aus der Unterstellung der Kantonalbank unter
die eidgenössische Bankenkommission. Das vorgelegte
Geschäftsreglement ist vom Landrat zu genehmigen oder
abzulehnen, Änderungen können keine vorgenommen
werden. Was nun dem Landrat präsentiert wird, ist unter-
dessen von der eidgenössischen Bankenkommission
genehmigt worden. Die in der regierungsrätlichen Fas-
sung noch vorgesehe Ziffer 4 kann wegfallen. Die Finanz-
kommission beantragt, gemäss Bericht zuzustimmen.

Robert Schneeberger hält zu Handen des Protokolls
bezüglich Punkt 7 “Treuhänderische Tätigkeit für den
Kanton und die Gemeinden” fest, unter den Begriff Ge-
meinden würden auch die Bürgergemeinden fallen, so
dass mit der vorliegenden Formulierung klargestellt ist,
dass nicht nur die politischen Gemeinden, sondern auch
die Bürgergemeinden die Möglichkeit zur treuhänderi-
schen Kreditaufnahme haben.

Peter Meschberger stimmt namens der SP dem Regle-
ment zu.

Hildy Haas erklärt, dass auch die SVP/EVP-Fraktion vom
Reglement Kenntnis nimmt und Zustimmung erteilt.

Landratsbeschluss

Titel und Ingress Keine Wortbegehren

I. und II. Keine Wortbegehren
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://: Der Landrat genehmigt das Geschäftsreglement des
Bankrates der Basellandschaftlichen Kantonalbank
mit 56 zu 0 Stimmen.

Geschäftsreglement s. Anhang

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1837

9 98/248
Motion von Beatrice Geier vom 26. November 1998:
Mitfinanzierung des Schauspielhauses im Ganthaus

RR Peter Schmid kann verstehen, dass der Rat mit
grösster Spannung auf sein Votum zu diesem Traktandum
gewartet hat. Die Regierung hat in den Diskussionen um
den Kulturvertrag stets erklärt, wie sie sich die Beteiligung
an einer allfälligen Lösung für ein Schauspielhaus vor-
stellt. Sie ist der Meinung, mit dem Kulturvertrag für lange
Zeit die finanzielle Zusammenarbeit in der Kulturpolitik
definiert zu haben. Auch sagte die Regierung, aus dem
sogenannten Dispositionsteil, jenem Teil also, der nicht für
längere Zeit an eine einzelne kulturelle Institution fest-
gebunden ist, soll es jederzeit möglich sein, einen finan-
ziellen Beitrag an eine Lösung für die Schauspielbühne zu
entrichten. Aus der Sicht der Regierung gilt dies auch
heute noch, sie ist noch immer bereit, auf einen entspre-
chenden Vorschlag des Erziehungsdepartementes des
Kantons Basel-Stadt, aus dem Dispositionsteil an die
Lösung Ganthaus einen Beitrag zu entrichten. Dies könnte
auch über mehrere Jahre hinweg geschehen, so dass ein
ansehnlicher Betrag, beispielsweise 1, 1,5 oder 2 Millio-
nen Franken erreicht würden. Die Regierung hält an ihren
während den kontroversen Diskussionen rund um den
Kulturvertrag gemachten Äusserungen nach wie vor fest.

Beatrice Geier führt einleitend aus, spontanen und un-
konventionellen Vorstössen begegne man selten, emotinal
gelenkten schon weniger selten; beide Formen entsprä-
chen eigentlich nicht ihrer Art. In ihrer heutigen Begrün-
dung verlege sie sich deshalb auf die sachliche, rationale
Argumentation. 
Ausgangslage, die allen klar sein dürfte, ist das Fehlen
der mittleren Bühne mit etwa 500 Plätzen im Jahre 2001.
Es geht aber nicht nur um das Schauspiel, denn auf allen
Bühnen wird ja getanzt, gesungen und gesprochen. Wie
vom Regierungsrat bereits gehört, geht es um die Be-
teiligung des Kantons Basel-Landschaft. Auch utopische
Versionen, die politisch im Landkanton keinen Boden
finden können, wie etwa ein gemeinsames Schauspiel-
haus beider Basel mit hälftiger Finanzierung, standen im
Raum. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt stand vor
einer schwierigen Situation, als er die Vorlage behandeln
musste, weil der Staat die Bereitschaft erklärte, im Rah-
men seiner Möglichkeiten einen Betrag zu sprechen, näm-
lich 10 - 12 Millionen; der Rest dagegen, noch einmal ein
Betrag in dieser Grössenordnung, muss, egal über welche
privaten Kanäle, irgendwie aufgebracht werden. Wären

“Ladies first” nicht in die Lücke gesprungen und hätten sie
nicht 7 bis 9 Millionen garantieren können ( Sabine Pego-
raro trägt - hoch erfreut - die Wahl von Ruth Metzler als
Bundesrätin in den Landratssaal) wäre das Ganze in Ge-
fahr geraten. Mit ihrer Motion versucht Beatrice Geier nun
zu erreichen, dass angesichts des trotzdem noch fehlen-
den Betrages von ein paar Millionen Franken der Kanton
Basel-Landschaft  - gewissermassen als Geste - ebenfalls
einen Beitrag leistet. Dabei meint die Landrätin nicht etwa
die private, sondern die politische, die staatliche Seite. Die
vorgeschlagene Lösung erachtet sie als politisch durchaus
vertretbar, wenn sie auch nur von einer Minderheit der
FDP gutgeheissen wurde. Ihres Erachtens hat der Vor-
stoss nichts mit dem Kulturvertrag zu tun, er soll weder
untergraben, noch desavouiert werden; der Kulturvertrag
ist ein Subventionsvertrag, der die verschiedenen Subven-
tionsbegehren bündelt, koordiniert, die finanzielle Grenze
auf 1 Prozent der Steuereinnahmen plafoniert und einen
kleinen Dispositionsteil von ungefähr einer halben Million
Franken pro Jahr ausspart. An all diesen Bedingungen
wollen die Motionärinnen nicht rütteln, sie wollen keine
weiteren Steuergelder dafür mobilisieren. Was mit dem
Dispositionsteil zu geschehen hat, ist vertragsgemäss
Verhandlungsangelegenheit der beiden Regierungen. Wie
klar geworden ist, erhält das Theater nichts aus dem Dis-
positionsteil; dies liegt im freien Entscheid der Regierun-
gen. Trotzdem erinnert Beatrice Geier an eine zweite,
gutgeheissene Vorlage - 97/152 - mit welcher beschlos-
sen wurde, das Dotationskapital der Baselbieter Kantonal-
bank in neu geschaffenes Zertifikatskapital umzuwandeln.
Im Landratsbeschluss steht dazu: Der Nettoerlös aus dem
Titelverkauf verwendet der Kanton zweckgebunden für
Investitionen und Beiträge an die regionale Infrastruktur,
worüber separat Antrag gestellt wird. Die Kommission
schreibt in ihrem Bericht: Nicht Gegenstand der Vorlage
97/152 bildet die konkrete Verwendung der dem Kanton
aus dem Verkauf der Zertifikate zufliessenden Mittel; dies-
bezüglich wird der Regierungsrat dem Landrat später
entsprechende Vorlagen unterbreiten. 
Mit der Motion nun will die Landrätin den Antrag für eine
entsprechende Vorlage stellen. Die Motion fordert somit
nicht weitere finanzielle Mittel für kulturelle Zwecke, son-
dern lediglich vom bereits durch den Landrat beschlosse-
nen Betrag einen kleinen Teil als Investitionsbeitrag für
das neue Schauspielhaus abzuzweigen. Dabei handelt es
sich nicht um Millionen. Um die Investitionssumme fest-
zulegen und zu begrenzen, haben die Motionärinnen be-
wusst die Idee des Kulturprozentes aus  dem Kulturver-
trag aufgegriffen. Die Summe wird dabei auf 1 Prozent der
geplanten Investitionsumme - 50 Millionen - begrenzt.
Begründet ist das Vorhaben mit dem in den vergangenen
Jahren starken Engagement des Kantons in der regiona-
len Infrastruktur, im Bildungswesen mit der Uni und dem
Fachhochschulvertrag, mit der Teilfinanzierung der Messe
Basel und dem binationalen Flughafen Basel-Mulhouse.
Ziel all dieser Aktionen ist die Attraktivitätssteigerung der
Wirtschaftsregion. 
Obwohl spontan der Titel “Ladies first” gewählt wurde, hat
die Motion nicht die Absicht, die privaten Spendenaktio-
nen zu unterstützen, diesbezüglich ist jede Landrätin und
jeder Landrat frei zu tun, was ihr oder ihm beliebt. Die
Motionärinnen sind aber der Ansicht, dass Kultur eine
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bedeutende Wirkung für die Attraktivität einer Wirtschafts-
region ausübt, vergleichbar mit dem Bildungsangebot und
der Spitzenmedizin. Kulturförderung ist zudem nicht nur
eine private, sondern auch eine staatliche Aufgabe, an-
sonsten junge Autorinnen und Kulturschaffende keine
Chance mehr hätten, überhaupt bekannt zu werden, eine
Bühne zu finden oder einen Ausstellungsraum. 
Wichtig ist der Ländrätin auch aufzuzeigen, dass es mit
der Motion um die Unterstützung der Schauspielbühne
geht. Würde in Basel nach dem Ballett auch noch das
Sprechtheater aufgehoben, würde die gesamte deutsch-
sprachige Region einen wesentlichen Kulturaspekt verlie-
ren.  Dies zu verhindern, liegt auch in der Mitverantwor-
tung des Kantons Basel-Landschaft. 
Die Frage lautet somit: Wollen Sie von dem bereits  durch
den Landrat gesprochenen und für Investitionen in die
Infrastruktur der Region zweckgebundenen  Betrag 1 Pro-
zent an die Mitfinanzierung des Schaupielhauses in Basel
freistellen? Wir bitten Sie darum!

Adrian Ballmer bittet, die Motion abzulehnen. Er bewun-
dert die Initiative von “Ladies first”, welche namhafte, eige-
ne Mittel zur Verfügung stellen. Dass die kulturellen Ange-
bote zur Attraktivitätssteigerung einer Region beitragen,
ist ihm ebenfalls bewusst. Doch hat Am 23. November
1997 das Baselbieter Volk den Kulturvertrag mit Basel-
Stadt mit 20'000 gegen 14'000 Stimmen angenommen. In
den Erläuterungen des Regierungsrates stand: Der Kultur-

vertrag regelt das künftige finanzielle Engagement des

Kantons Basel-Landschaft gegenüber den wichtigsten

Kulturinstitutionen in Basel-Stadt auf der Basis eines

Staatsvertrages. Der Kulturvertrag beruht auf einer leicht

verständlichen Formel: 1 Prozent aus dem Steueraufkom-

men der natürlichen Personen steht für das überregionale

Kulturangebot in Basel-Stadt zur Verfügung. Nicht mehr

und nicht weniger! 

Der Kulturvertrag unterscheidet zwischen dem sogenann-
ten Institutionsteil mit den Betriebskostenbeiträgen einer-
seits und einem sogenannten Dispositionsteil, dessen
Verwendung mit Ziffer 4.1 des Staatsvertrages geregelt
ist.
Sollte das Schauspielhaus aus diesem Dispositionsteil
eine halbe Million Franken erhalten, so hätte er nichts
dagegen; darüber aber hat nicht der Landrat zu entschei-
den, ist also nicht Raum für eine Motion gegeben, sondern
die beiden Erziehungesdepartemente. Die Motion will
offensichtlich die halbe Million Franken nicht dem Disposi-
tionsteil des Kulturvertrages belasten, sondern aus dem
Verkaufserlös der Kantonalbankzertifikate zusätzlich aus-
schütten. Somit ist laut Adrian Ballmer die Motion rechtlich
und politisch unzulässig. Zum einen, weil die Plafonierung
der finanziellen Mittel einen wichtigen Eckpfeiler des Kul-
turvertrages darstellt. Die Regierung schrieb ja in den
Abstimmungserläuterungen: Nicht mehr und nicht weni-
ger! Der Kulturvertrag war nicht vollständig unumstritten
und die FDP machte sich politisch gegenüber der massi-
ven Erhöhung mit dem Argument der Plafonierung stark.
Ein Überschreiten des Plafonds wäre somit rechtlich und
politisch ein grobes Foul.
Weiter ist die Motion unzulässig, weil der Erlös aus dem
Verkauf der Kantonalbankzertifikate gemäss Landrats-
beschluss vom 25. September 1996 ausdrücklich zwec-

kgebunden ist: Den Nettoerlös aus dem Titelverkauf ver-

wendet der Kanton zweckgebunden für Investitionen und

Beiträge an die regionale Infrastruktur, worüber separat

Antrag gestellt wird.

Finanzpolitisch wichtig ist laut Finanzkommission, dass
die Desinvestition einer produktiven Beteiligung an die
Kantonalbank nicht einfach konsumiert wird, sondern
volkswirtschaftlich produktiv reinvestiert wird. In diesem
Zusammenhang war von der Messe Basel und vom Eu-
roAirport die Rede. Das neue Schauspielhaus unter volks-
wirtschaftlich produktive Infrastrukturvorhaben zu subsum-
mieren, erachtet der Landrat doch als sehr, sehr kreativ.
Die FDP-Fraktion beantragt mit grossem Mehr, die Motion
nicht zu überweisen und betont im Übrigen, auch ein all-
fälliger Beitrag aus dem Lotteriefonds wäre nicht zulässig,
weil der Lotteriefonds gemäss Artikel 7 der interkantona-
len Vereinbarung auf keinen Fall zur Erfüllung öffentlich-

rechtlicher Verpflichtungen verwendet werden darf.

Ursula Jäggi entnimmt den langen Reden der FDP-Red-
nerin und des FDP-Redners grosse Uneinigkeit. Eine
Mehrheit der SP wird die Motion nicht überweisen, sie teilt
die Auffassung des Regierungsrates, dass der Kanton
Basel-Landschaft nicht in eine wohlhabende, spendefreu-
dige Dame umfunktioniert werden kann. “Ladies first” ent-
stand aufgrund einer Privatinitiative, weshalb es nicht
Aufgabe des Staates sein kann, sich einzumischen. Die
Mehrheit meint zudem, partnerschaftliche Geschäfte
müssten sorgfältiger angegangen werden. 
Eine relativ starke Minderheit der Fraktion ist gewillt, Ver-
antwortung auch für kulturelle Betriebe und Zentrums-
leistungen zu übernehmen. 

Louis Mohler und den Schweizer Demokraten würde
Freude bereitet, wenn die Motion überwiesen würde, weil
dies für ihre Partei eine der besten Wahlpropaganden der
letzten Jahre bedeuten würde. Kurz nach dem Kulturver-
trag wieder einen Beitrag im Kulturbereich an Basel-Stadt
zu bezahlen, ist nach Ansicht der Schweizer Demokraten
schlicht nicht vertretbar. Die Zusicherung von Regierungs-
rat Peter Schmid und mehreren Landratsfraktionen, auf
längere Zeit keine Beiträge mehr zu sprechen, ist noch
nicht lange her. Beiträge, wie eben jetzt für das Schau-
spielhaus gefordert, sind aus dem Dispositionsteil zu ent-
richten. Selbstverständich steht es den UnterzeichnerIn-
nen der Motion frei, aus der eigenen Tasche einen freiwil-
ligen Beitrag zu leisten.
Louis Mohler betont, dass die Region nicht nur Basel-
Stadt, sondern auch das Baselbiet umfasst, somit könnte
auch mal Unterstützungsantrag gestellt werden für die
Zentrumsfunktionen des Kantonshauptortes, anderer grös-
serer Gemeinden des Baselbietes oder für die Erhaltung
regionaler Naturerholungsgebiete des Juras.
Louis Mohler ist erfreut und dankt dem Gesamtregierungs-
rat, dass er die Motion ablehnt. 
Sollte der Landrat die Motion überweisen, so drohen die
Schweizer Demokraten schon jetzt das Finanzreferendum
dagegen an. Unglaubwürdig wäre es, mit dem Kulturver-
trag zu argumentieren, damit wären für lange Zeit alle
Beiträge an den kulturellen Sektor abgedeckt, und jetzt
plötzlich doch für diesen Zweck - da “Ladies first” offenbar
in ist - Gelder zu überweisen. 
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Die Motion ist klar abzulehnen.

Erich Straumann lehnt die Motion im Namen der
SVP/EVP-Fraktion grossmehrheitlich ab.

Uwe Klein lehnt namens der CVP-Fraktion die Motion
ebenfalls ab, doch begründet er die Ablehnung nicht mit
den Argumenten der Schweizer Demokraten, sondern
eher mit jenen von Herrn Ballmer. Nach der Annahme des
Kulturvertrages kann es seines Erachtens nicht angehen,
einen Blankokredit an das Ganthaus zu sprechen. Zuerst
sollen die freiwilligen Möglichkeiten ausgeschöpft werden
und dann könnte Basel allenfalls ein Beteiligungsgesuch
an den Kanton Kanton Basel-Landschaft stellen. Zum
voraus aber Geld zu verteilen, ist nicht die Art der Basel-
bieter.

Bruno Steiger freut es, dass der Kulturminister heute
Stopp gesagt hat. Chapeau!
Nach Ansicht von Bruno Steiger hat Frau Geier bezüglich
der Ausstandspflicht den Grundsätzen der FDP widerspro-
chen, da sie ja bekanntlich Mitglied des Verwaltungsrates
des Stadttheaters Basel ist. 
Der Landrat findet es wirklich als zu weit gehend, dass auf
Anregung der “Queen von Reinach” die Gemeinden auch
noch Geld hineinpumpen sollten.
Persönlich beantragt er, jeder weiteren staatlichen Sub-
ventionierung an das Kulturunwesen des Stadtkantons
eine gehörige Abfuhr zu erteilen.

Esther Maag spricht sich im Namen der Grünen Fraktion
auch im Sinne einer verbesserten Zusammenarbeit für die
Unterstützung der Motion aus. Damit kann ihres Erach-
tens auch ein gutes Signal der Bereitschaft für vermehrte
Zusammenarbeit im kulturellen Bereich gesendet werden.

RR Peter Schmid ist nicht  von der Wahl einer Bundesrä-
tin überrascht, sondern von der grosszügigen Zustimmung
und den Komplimenten der Schweizer Demokraten. Al-
lerdings hat der Regierungsrat den Eindruck, Frau Metzler
dürfte länger Bundesrätin bleiben, als die Unterstützung
der Schweizer Demokraten für seine Anliegen anhalten
werde. 
Eine gewisse Irritation dürfte aufgekommen sein, weil in
der ersten Tranche vom Dispositionsteil des Kulturver-
trages kein Beitrag an das Theatergebäude gesprochen
wurde. Begründet ist dies im Umstand, dass auf der Liste
des Erziehungsdepartementes das Ganthaus nicht er-
wähnt war, weil noch keine definitive Lösung bereit lag.Bei
der Publikation der Beiträge war Klarheit hergestellt. Der
Regierungsrat sichert deshalb verbindlich zu, dass in der
nächsten Tranche des Dispositionsteils der Beitrag an das
Ganthaus aufgenommen sein wird. Auch in dieser Frage
möchte er zu seinem Wort stehen. Ob der Beitrag ein-,
zwei- oder dreimal gesprochen werden soll, bleibt Gegen-
stand von Verhandlungen. Erwartet wird aber kein neues
Gesuch, wie von Uwe Klein gefordert. 

://: Der Landrat lehnt die Überweisung der Motion 98/248
von Beatrice Geier ab.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1838

13 98/198
Postulat von Bruno Krähenbühl vom 15. Oktober
1998: Revision des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(Abschaffung des verwaltungsinternen Beschwerde-
verfahrens)

RR Andreas Koellreuter leitet mit der Feststellung ein,
der Vorstoss von Bruno Krähenbühl unterstelle dem Re-
gierungsrat, als Beschwerdeinstanz nicht wirklich unab-
hängig und unvoreingenommen zu walten. Nach Meinung
des Regierungsrates geht das Postulat von falschen Vor-
aussetzungen aus und verkennt den eigentlichen Sinn
und Zweck des verwaltungsinternen Beschwerdeverfah-
rens. Erst mal geht es darum, eine verwaltungsrechtliche
Streitigkeit verwaltungsintern beizulegen. Dabei steht
einerseits der individuelle Rechtsschutzanspruch der ber-
offenen Person im Vordergrund, andererseits soll aber
auch die Gesetzmässigkeit der Verwaltung gewährleistet
und die Rechtssicherheit durch eine rechtsgleiche Ver-
waltunspraxis von sich aus sichergestellt werden. Man
könnte dabei auch von einem Selbstreinigungseffekt spre-
chen.
Es stimmt, dass die verwaltungsinternen Rechtspflegeor-
gane Teil der Verwaltung sind und insofern nicht verwal-
tungsunabhängig walten. Systembedingt gehört dies aber
zu einem ausgebauten verwaltungsinternen Rechtsmittel-
verfahren. Das heisst aber nicht, dass Beschwerden
grundsätzlich voreingenommen beurteilt werden. Der
Verfahrensablauf sieht vor, dass die verfahrensleitende
Instanz, zum Beispiel die Direktion, die Landeskanzlei
oder der Rechtsdienst unvoreingenommen und nach be-
stem Wissen und Gewissen, frei von irgendwelchen In-
struktionen ihre Entscheidungsanträge zu Handen des
Regierungsrates vorlegt. Die Erfahrung zeigt, dass der
Regierungsrat mehr als 95 Prozent der Entscheide der
verfahrensleitenden Instanz übernimmt. In weniger als
fünf Prozent aller Fälle entscheidet der Regierungsrat
anders. Darunter finden sich in der Tat Fälle, in denen die
Verwaltung im Hinblick auf zukünftige, vergleichbare Fälle
entgegen ihrer Auffassung duch die politische Überzeu-
gung oder durch die eigene Rechtsauffassung des Regie-
rungsrates weisungsgebunden wird. Andererseits gibt es
auch immer wieder Spezialfälle, Stichwort Einzelfallge-
rechtigkeit, welche aufgrund ihrer falltypischen Beson-
derheit die Verwaltung für weitere ähnliche Fälle nicht zu
binden vermag.
Der von Bruno Krähenbühl geäusserte Vorwurf, die unter-
en Verwaltungsinstanzen würden nur weisungsgebunden
verfügen, trifft deshalb im Grundsatz nicht zu. Eine Kon-
fliktsituation kann, wie zu Recht erkannt wird, dann ent-
stehen, wenn sich im konkreten Falle eine regierungsrätli-
che Verordnungsbestimmung als problematisch oder gar
unrechtmässig erweist. Gerade in solchen Fällen zeigen
sich aber die Vorzüge der verwaltungsinternen Beschwer-
deverfahren, hat doch der Regierungsrat die Möglichekit,
eigenes, unzulängliches Recht zu korrigieren. Man kann
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somit durchaus von einem tauglichen, internen Kontroll-
system reden. Der Regierungsrat möchte an sich auf die-
se Möglichkeit nicht verzichten.
Um eine umfangreiche Beurteilung der Beschwerden zu
gewährleisten, hat der Gesetzgeber 1988 bei der Revision
des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Bestimmung
aufgenommen, dass die Beschwerdeinstanz, also der
Regierungsrat, keinen Mitarbeitenden der Vorinstanz mit
der Behandlung der Beschwerde beauftragen darf. Im
Übrigen hat der Regierungsrat die Möglichkeit der Spring-
beschwerde. Solche Beschwerden gehen direkt an das
Verwaltungsgericht, so geschehen beispielsweise im Zu-
sammenhang mit dem Gastwirtschaftsgesetz.
Auch die Kosten dürften bei diesem Verfahren niedriger
ausfallen, weil das verwaltungsinterne Verfahren nicht
zwingend eine Rechtsvertretung bedingt, in einer Reihe
von Fällen die Behandlung von Beschwerden zu einer Art
Einigungsverhandlung führt und es deshalb gar nicht zu
einem materiellen Entscheid des Regierungsrates kommt.
Der Regierungsrat bittet den Landrat, das Postulat aus
den genannten Gründen nicht zu überweisen und fügt bei,
das höchste der Gefühle bestünde darin, das Postulat zu
überweisen und gleichzeitig abzuschreiben, weil ja mit der
Erklärung die meisten Antworten auf die Fragen des Pos-
tulanten gegeben worden sind.

Bruno Krähenbühl präzisiert, es gehe heute nicht um die
Frage einer Änderung des verwaltungsinternen Beschwer-
deverfahrens, sondern darum, ob die Regierung beauf-
tragt werden soll, den ganzen Fragenkomplex seriös zu
prüfen und dem Parlament über den Befund zu berichten.
Die Regierung lehnt das Postulat ab, weigert sich also,
dem Parlament über die Vor-und Nachteile des heutigen
Systems schriftlich zu berichten. Diese Meinung spricht
nach Ansicht von Bruno Krähenbühl für sich. Die Regie-
rung hält offensichtlich wenig von der Wirkungskontrolle
im Gesetzgebungsverfahren. Die Weigerung des Regie-
rungsrates, dem Parlament eine Zusammenfassung der
von veschiedenen Verwaltungsstellen ausgearbeiteten
Stellungnahmen zu unterbreiten, ist für Bruno Krähenbühl
unverständlich. Gespannt ist er deshalb, ob sich das Par-
lament sowas einfach bieten lässt.
Folgende Gründe bewogen den Landrat, den Vorstoss
jetzt einzureichen:
1. Das heutige Verwaltungsverfahrensgesetz ist rund zehn
Jahre alt; eine wichtige Neuerung war bei der Neufassung
der Ausbau der Sprungbeschwerde an das Verwaltungs-
gericht. Der Mut aber, das Gesetz grundsätzlich in Frage
zu stellen, fehlte vor zehn Jahren. Die Mentalität der Be-
völkerung hat sich seither aber geändert. Rechtssuchende
stellen heute hohe Ansprüche bezüglich Unabhängigkeit
der Instanzen. 
2. Mit der Regierungsvorlage über die Revision des Ge-
waltentrennungsgesetzes beabsichtigt die Regierung, die
Grenzen zwischen der Exekutive und der Legislative  neu
auszutarieren. Aus der Sicht von Bruno Krähenbühl wäre
es nur folgerichtig, wenn nun auch die Schnittstellen zwi-
schen der Exekutive und der Judikative überprüft würden.
Regierungsrat Koellreuter habe bei seinen Auftritten in
letzter Zeit nicht selten Montesquieu zitiert, den man  auch
in diesem Zusammenhang etwas ernster nehmen könnte.
Unbestritten ist nämlich, dass der Erlass der Beschwer-

deentscheide im Grunde eine richterliche Tätigkeit dar-
stellt. Bezeichnend ist es beispielsweise, dass das Gesetz
in der Gesetzessammlung unter dem Oberbegriff Gerichte
und Verwaltungsverfahren zu finden ist. Selbstverständ-
lich bleibt es eine reine Ermessensfrage, wo die Grenze
zwischen der Verwaltung und den Gerichten gezogen
werden soll.
3. Bald wird auch die Frage der Neuordnung des Gerichts-
wesens auf dem Tisch des Hauses landen. Es würde Sinn
machen, die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Ver-
waltungsgericht sauber herauszuschälen. Wenn das Pos-
tulat heute abgelehnt werden sollte, dürfte die Frage eben
in der Kommission wieder auf den Tisch kommen. Die
Regierung wird also Bericht erstatten müssen und wäre
deshalb gut beraten, wenn sie in der Regierungsvorlage
dieser Problematik ein besonderes Kapitel widmen würde.
4. Auch im Partnerkanton Basel-Stadt ist im Parlament ein
Anzug hängig, der die Schaffung verwaltungsunabhängi-
ger Rekurskommissionen verlangt. Schon 1980 verlangte
Bruno Krähenbühl mit einem Postulat, die Baurekurskom-
mission in eine verwaltungsunabhängige, spezialgericht-
liche Baurekurskommission umzuwandeln. Erreicht hat er
einzig, dass heute die Baudirektorin nicht mehr in der
Baurekurskommission sitzt. Im Gegensatz zur Steuerre-
kurskommission werden die Mitglieder der Baurekurs-
kommission auch heute noch vollständig von der Regie-
rung gewählt, ebenso das Präsidium. Die Baurekurskom-
mission ist somit in keiner Weise verwaltungsunabhängig.
Was sich bei der Steuerrekurskommission bewährt hat,
nämlich die Wahl durch den Landrat, könnte man sich
doch in guten Treuen auch für die Baurekurskommission
vorstellen. 
5. Gemäss Paragraf 29 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes ist der Regierungsrat immer noch Beschwerdeinstanz
gegen Verfügungen von letztinstanzlichen Gemeindebe-
hörden. Diese Bestimmung steht nach Ansicht von Bruno
Krähenbühl in krassem Widerspruch zu der viel gepries-
enen Gemeindeautonomie. Mit diesem System bleiben
die Gemeinden am Gängelband der Regierung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, das heutige
System beruhe noch immer auf einem unzeitgemässen
hierarchischen Instanzenzug, der zuwenig Rücksicht auf
die Gemeindeautonomie nimmt. Die Verfahrensleitung
obliegt immer noch den Direktionsvorstehern, klare Aus-
standsregelungen fehlen. 
Aus Sicht von Bruno Krähenbühl reichen diese Gründe,
um im Zusammenhang mit der Neuordnung des Gerichts-
wesens die verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren
einer Prüfung zu unterziehen.  
Der Landrat bittet das Plenum, die Frage abklären und
einen Bericht darüber erstellen zu lassen. 

Sabine Pegoraro beantragt im Namen einer Mehrheit der
FDP-Fraktion, das Postulat abzulehnen. Nicht vergessen
werden darf ihrer Ansicht nach, dass bei einem regie-
rungsrätlichen Beschwerdeverfahren der Regierungsrat
eine gewisse Pufferwirkung sowohl nach oben wie nach
unten entfaltet, da er als hierarchisch höchste ver-
waltungsinterne Instanz die Möglichkeit hat, den Ent-
scheid einer untergeordneten Verwaltungseinheit zu über-
prüfen und zu kontrollieren. Viele Rechtssuchende akzep-
tieren die Entscheide auf dieser Stufe und gehen nicht
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weiter an das Verwaltungsgericht. Fiele die regierungs-
rätliche Instanz weg, so müsste mit einer massiven Zu-
nahme der Fälle am Verwaltungsgericht gerechnet wer-
den. Der Rechtssuchende hätte wesentlich höhere Kosten
zu tragen. Möchte man eine Überprüfung vornehmen, so
ginge dies allenfalls im Rahmen der anstehenden Justiz-
reform, dann bräuchte es aber eine generelle Überprü-
fung.

Gregor Gschwind stellt nicht in Abrede, dass man sich
über die Notwendigkeit einer verwaltungsinternen Mög-
lichkeit ernsthaft Gedanken machen kann. Die CVP-Frak-
tion hat sich die Frage gestellt, allerdings nicht vertieft
diskutiert und stimmt dem Postulat in der Meinung zu, es
werde dann in der Kommission sicher traktandiert und
besprochen. Das Postulat einfach abzulehnen, empfände
man in der Fraktion als zu billig.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Max Ribi ist der Ansicht, die Regierung sei der oberste
Chef der Verwaltung. Wie in einem gut geführten Privat-
unternehmen soll es auch hier so bleiben, dass ein Unter-
gebener mit Problemen zum nächsthöheren Mitarbeiter
gehen kann. Regieren heisse nicht nur, etwas zu veran-
lassen, sondern auch Reklamationen entgegenzunehmen.
Eine neue Gerichtsbarkeit werde nicht gewünscht. Trotz-
dem unterstütze die FDP eine Überweisung des Postulats,
um die Beschwerdeabläufe genauer unter die Lupe neh-
men zu können. Einerseits soll abgeklärt werden, ob die
Abläufe für alle Fälle gleich sind, andererseits, ob die
Qualität der Beschwerdebeantwortung zufriedenstellend
ist. Der Regierungsrat soll über die eigene Handhabung
des Problems nachdenken.

Max Ribi nennt Beispiele, die er aus eigener Erfahrung
kennt. Gegen gewisse Verkehrsmassnahmen kann beim
Regierungsrat innert 10 Tagen Einspruch erhoben wer-
den. Dies habe er in einem Fall gemacht und musste da-
bei feststellen, dass die gleichen Personen sowohl für die
erste Verfügung als auch für die Beratung des Regie-
rungsrates zuständig seien, was natürlich nicht richtig sei.
Die nächste Beschwerdeinstanz wäre der Bundesrat ge-
wesen, aber in dieser Sache habe er es nicht als sinnvoll
erachtet, so weit zu gehen.

Zum andern sollten Beschwerden rascher erledigt werden.
Wie bei den Baugesuchen könnte eine Triage gemacht
werden, nach der die einfacheren Fälle sofort beantwortet
werden. In dem Sinne, dass Abläufe überprüft werden
sollen, tritt die FDP für eine Überweisung des Postulats an
die Regierung ein.

Alfred Zimmermann drückt sein Verständnis dafür aus,
dass sich der Regierungsrat gegen eine Beschneidung
seiner Macht wehre. Nach Ansicht der Grünen Partei sei
die Unvoreingenommenheit des Regierungsrates aber
nicht immer über alle Zweifel erhaben. Die schriftlichen
und mündlichen Argumente des Postulanten und von Max

Ribi seien überzeugend. Mit diesem Postulat werde nur
eine Diskussionsgrundlage verlangt, daher sei eine Unter-
stützung desselben sehr wichtig.

Ruedi Zimmermann gibt bekannt, die CVP-Fraktion un-
terstütze mehrheitlich eine Überweisung des Postulats.
Die Regierung sei eine Art Durchlaufstation, welche Ner-
ven, Zeit und Geld koste. Schlussendlich entscheide je-
doch trotzdem das Verwaltungsgericht. Im Sinne von Max
Ribi fordere die CVP eine Prüfung und einen Bericht zu
dieser Sachlage.

Peter Tobler bemerkt, dieses Anliegen sei letztmals bei
einer allgemeinen Diskussion über das Verwaltungsge-
richt vorgebracht worden. Es stehen sich dabei zwei Prin-
zipien gegenüber. Das eine laute: “Ein einmal gefällter
Entscheid der Verwaltung soll nicht überprüft werden.”
Das andere wolle der Regierung, einer Kollegialbehörde,
die Möglichkeit geben, vor einer gerichtlichen Verhand-
lung die Tätigkeit der Verwaltung in den einzelnen Direk-
tionen zu überprüfen und nötigenfalls auch einzugreifen.
Aus persönlicher Erfahrung müsse er feststellen, dass ihm
die Prinzipientreue von Bruno Krähenbühl zwar gefalle,
aber hier könne er klar betonen, der Regierungsrat sei
nicht einfach eine Durchlaufstelle. Falls dies der Fall wäre,
könnte das Anliegen tatsächlich gerechtfertigt sein. Dass
die meisten Beschwerden abgelehnt werden liege daran,
dass der Regierungsrat die letzte Stelle ist, wo eine Be-
schwerde gratis gemacht werden kann. Jeder weitere
Schritt kostet. Daraus abzuleiten, der Regierungsrat führe
seine Arbeit ineffizient aus, sei ein Gerücht. Als Beschwer-
deführer liege ihm daran, dass der Regierungsrat als Ge-
samtinstanz die Arbeit seiner Verwaltung überprüft und
diese Chance wolle er sich nicht wegnehmen lassen. Je-
der Regierungrat wolle die Gewissheit, bevor er sich vor
dem Verwaltungsgericht blamiere, dass er einmal die
Gelegenheit gehabt habe, sich einzumischen. Entweder
lässt man den Regierungsrat in seiner Gesamtverantwor-
tung eingebunden oder wir fordern, wie Bruno Krähen-
bühl, den Richterstaat. Dies seien die Diskussionsthemen,
und er plädiere für eine Belassung bei der alten Situation.

Bruno Steiger begreift nicht, dass sich der Justizminister
gegen eine klare Trennung von Exekutive und Judikative
wehrt, da ihm bei anderer Gelegenheit doch so viel an der
Gewaltentrennung liege. In dieser Beziehung müsse end-
lich einmal aufgeräumt werden und daher können die
Schweizer Demokraten das Postulat von Bruno Krähen-
bühl voll und ganz unterstützen. 

Andreas Koellreuter wundert sich, ob das heutige Sys-
tem sich wirklich so schlecht bewährt habe. Aus seiner
Erfahrung könne er sagen, dass es für ihn sehr oft ein-
facher wäre, alle Beschwerden gingen direkt ans Verwal-
tungsgericht. So müsste er sich höchstens im Nachhinein
damit beschäftigen und je nachdem die Praxis ändern. Er
empfindet es als Nachteil, wenn nicht früh- und rechtzeitig
auf Beschwerden reagiert werden kann. Wenn der Regie-
rungsrat nun den Auftrag für einen Bericht erhalte, werde
dieser selbstverständlich gemacht. Wenn er aber an alle
Forderungen denke, so wäre es eine Illusion zu glauben,
dies sei mit wenig Aufwand in kurzer Zeit möglich. Er sei
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nicht bereit, wegen dieses Anliegens die Justizreform
zurückzustellen. 

Am Schluss bleibe die Frage, ob eine stetige Veränderung
hin zum Richterstaat gewünscht werde. Er bitte alle, dann
nicht über die permanente Überlastung der Gerichte zu
klagen.

Emil Schilt gibt Peter Tobler zu bedenken, es sei in letz-
ter Zeit nicht sehr anständig gewesen, dass ein Regie-
rungsrat der SP allein im Regen stehen gelassen worden
sei. Vorher sei der Ausdruck der Kollegialbehörde gefal-
len, und er wünsche sich, dass in der neuen Zusammen-
setzung diese Situation auf eine andere Art gelöst werde.
Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider hätte minde-
stens in irgendeiner Form hinter Eduard Belser stehen
müssen. Dieses Problem belaste ihn.

Claude Janiak lässt über das vorliegende Postulat ab-
stimmen. 

://: Das Postulat wird mit grossem Mehr überwiesen.

Für das Protokoll:

Andrea Rickenbach, Protokollsekretärin

*

Nr. 1839

15 98/234
Postulat von Peter Brunner vom 12. November 1998:
Präventionsmassnahmen gegen Korruption und
Amtsmissbrauch in der Staatsverwaltung

Andreas Koellreuter begründet die Ablehnung des Pos-
tulats durch die Regierung. Am 5. Februar 1998 lehnte der
Landrat die Überweisung eines ähnlichen Postulats von
Peter Brunner klar ab. Ausser den Schweizer Demokraten
waren alle Fraktionen geschlossen der Auffassung, ein
neues Gremium zur periodischen und präventiven Über-
prüfung der Staatsverwaltung auf Korruptionsanfälligkeit
oder Amtsmissbrauch sei unnötig. Die Forderung des
Postulats wurde als zu weitgehend und unverhältnismäs-
sig bezeichnet. Das, was im damaligen und auch im heuti-
gen Postulat gefordert wird, wurde von der Geschäfts-
prüfungskommission (GPK) bereits im Jahr 1996 an die
Hand genommen. Eine Sonderkommission Vertragswe-
sen habe in einer präventiven Arbeit das Vertragswesen in
der Verwaltung durchleuchtet, wobei sie von der Finanz-
kommission unterstützt wurde. Hinweise auf Begünstigung
oder Bestechung in der Verwaltung hätten sich keine er-
geben. 

An dieser Feststellung hat sich bis heute nichts geändert.
Der von Peter Brunner zur Begründung herangezogene
Fall Cosco habe nichts mit Korruption oder Amtsmiss-
brauch zu tun, auch wenn Fehlleistungen passiert seien.
Der Regierungsrat ist nach wie vor überzeugt, dass unser
Kanton mit der GPK und der Finanzkontrolle über die
nötigen Kontrollinstitutionen verfügt, um der Korruption in
der Staatsverwaltung begegnen zu können. Im Übrigen

hat die Finanzkontrolle erst kürzlich einen Bericht verfasst,
in dem sie bestätigt, Korruption habe nicht festgestellt
werden können. Der Regierungsrat beantragt dem Land-
rat, wie bereits vor einem Jahr, das Postulat nicht zu über-
weisen.

Peter Brunner kann die Ausführungen des Regierungs-
rates grösstenteils unterstützen. Beim Fall Cosco seien
scheinbar Informationen von jemandem aus der Verwal-
tung herausgegeben worden. Wenn ein solcher Vorwurf
ausgesprochen werde, müsse man sich fragen, wie dies
am besten untersucht werden kann. In der GPK seien die
Grenzen der Möglichkeiten doch relativ rasch erreicht,
was in der Sonderkommission Laufen im Moment sichtbar
werde. Häufig fehle auch das Fachwissen, um entspre-
chende Abklärungen zu machen. Daher sollte es ein In-
strument geben, welches von sich aus präventiv tätig wird
und bei Bedarf eingesetzt werden kann. In diesem Sinne
sei der heutige Vorstoss mit dem letztjährigen nicht ver-
gleichbar. Im jetzigen Postulat geht es hauptsächlich um
Prävention. Er bittet um Überweisung des Postulats an die
Regierung.

Peter Tobler hält fest, die Bekämpfung der Korruption sei,
wie von Peter Brunner dargelegt, ein Dauerauftrag der
Regierung. Eine korrekt arbeitende Verwaltung ist die
Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates.
Falls Korruptionsvorwürfe auftauchen, müssen diese ganz
klar untersucht werden. Mit der GPK hat der Landrat seine
Aufgabe weitgehend erfüllt. Er selber unterstützt eine
regelmässige Berichterstattung und ein Handeln des Re-
gierungsrates bei bestehenden Vorwürfen. In diesem Sin-
ne bittet er Peter Brunner, das Postulat zurückzuziehen.
Allerdings schadet es nicht, wenn immer wieder an die
Korruptionsproblematik erinnert wird.

Bruno Krähenbühl macht auf die Ziele des Bundesrates
für das Jahr 1999 aufmerksam, in denen folgende Aus-
sage gemacht wird:

“Mit der Revision des Korruptionsstrafrechts soll der
Bestechung wirksamer entgegengetreten und ein
wichtiger Beitrag zur Stärkung der inneren Sicherheit
geleistet werden.”

Die entsprechende Botschaft soll dem Parlament im er-
sten Semester 1999 unterbreitet werden. Durch die Auf-
nahme der Korruptionsbekämpfung in die Jahresziele des
Bundesrats wird anerkannt, dass mit dieser “Seuche” auch
in unserem Land zu rechnen ist. Expertenschätzungen
gehen von jährlich rund 7 Milliarden Franken aus, welche
von Kriminellen umgesetzt werden. Rund 100-300 Millio-
nen Franken (wenn nicht noch mehr) werden in die Kor-
ruption investiert. Es ist also legitim, wenn sich die Politik
überlegt, wie der wachsenden Korruptionsgefahr begeg-
net werden kann.

In der Verwaltung sei vor allem das Problem des soge-
nannten “Anfütterns” bekannt. Der Verlauf der Grenzen
sei hier nie genau feststellbar. Im Sinne einer Prävention
forderte die GPK bereits im Februar 1996 die Regierung
schriftlich dazu auf, sich dieser Thematik anzunehmen
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und insbesondere dafür zu sorgen, dass das Personal
periodisch auf die Problematik und Grenzen bei der An-
nahme von Geschenken aufmerksam gemacht wird. Sei-
nes Wissens sei diesbezüglich noch nichts Konkretes in
die Wege geleitet worden. In der Personalzeitschrift sei zu
diesem Thema nie ein Artikel erschienen.

Peter Brunners Postulat mit der Forderung nach Einset-
zung einer speziellen Kommission gehe aber zu weit, vor
allem, wenn das Fehlen von konkreten Verdachtsmomen-
ten berücksichtigt werde. Er empfiehlt daher, dem Postulat
einen anderen Inhalt zu geben. Der Regierungsrat soll
aufgefordert werden, sein Personal periodisch über die
Gefahren von Korruption durch Annahme von Geschen-
ken aufmerksam zu machen und überrissene Geschenks-
angebote oder andere Auffälligkeiten sollen unverzüglich
den Vorgesetzten gemeldet werden. Mit einer Entgegen-
nahme des Postulats durch die Regierung würde einem
Wunsch der GPK aus dem Jahr 1996 zum Durchbruch
verholfen. Mit dieser Abänderung wäre die SP bereit, das
Postulat zu unterstützen. Eine spezielle Kommission zur
Korruptionsbekämpfung geht nach ihrer Meinung aber
eindeutig zu weit.

Esther Maag schliesst sich im Wesentlichen dem Votum
von Bruno Krähenbühl an. Das Anliegen als solches sei
berechtigt, hingegen der Weg sei ein wenig überrissen,
vor allem weil momentan keine konkreten Vorwürfe erho-
ben werden können. Eine Anregung ihrerseits zielt auf die
psychologische Schulung des Personals. Das Postulat
gehe der Grünen Partei für eine Überweisung zu weit.

Andreas Koellreuter warnt vor dem Beschluss eines
anderen Textes im “Hau-Ruck-Verfahren”. Wenn schon,
dann sollte dieser in Form eines neuen Postulats schrift-
lich vorliegen.

Peter Brunner gibt dem Regierungsrat in Bezug auf seine
Bedenken hinsichtlich einer Neuformulierung des Postu-
lats recht. Er bleibt jedoch bei seinem Postulat, auch wenn
er mit fliegenden Fahnen untergehen sollte. Er bedankt
sich für die Sympathie und Unterstützung seines Anlie-
gens von linker Seite.

Claude Janiak lässt über die Überweisung des Postulats
abstimmen. 

://: Das Postulat 98/234 wird abgelehnt.

Für das Protokoll:

Andrea Rickenbach, Protokollsekretärin

*

Nr. 1840

16 98/170
Motion von Peter Brunner vom 17. September 1998:
Stopp dem Einbürgerungstourismus - Missbräuche
eindämmen

17 98/171
Motion von Rudolf Keller vom 17. September 1998:
Einbürgerungswillige Ausländer müssen unsere Spra-
che einigermassen sprechen können

18 98/172
Motion von Peter Degen vom 17. September 1998:
Publikation der Einbürgerungsgesuche

19 98/173
Motion von Bruno Steiger vom 17. September 1998:
Anwendung des Verursacherprinzips bei Einbürgerun-
gen ausländischer Staatsangehöriger aus sogenannt
“achtenswerten” Gründen

20 98/175
Verfahrenspostulat von Willi Müller vom 17. Septem-
ber 1998: Einsicht aller Landräte in Einbürgerungs-
akten

21 98/178
Interpellation von Bruno Steiger vom 17. September
1998: Einbürgerungsgebühren von Ausländern. Ant-
wort des Regierungsrates

22 98/158
Interpellation von Bruno Steiger vom 3. September
1998: Bedrohung und Einschüchterung von Mitglie-
dern der Bürgergemeinde Pratteln wegen Nichtein-
bürgerung von ausländischen Staatsangehörigen.
Antwort des Regierungsrates
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23 98/179
Interpellation von Ludwig Mohler vom 17. September
1998: Ablehnung von Ausländer-Einbürgerungen.
Antwort des Regierungsrates

Claude Janiak gibt eine gemeinsame Debatte zu den
Traktanden 16 bis 23 bekannt. Über die Traktanden 16-20
wird später einzeln abgestimmt, bei Traktanden 21-23
handelt es sich um Interpellationen. Nach einer Stellung-
nahme von Andreas Koellreuter zu den Traktanden 16-19
sowie der Beantwortung der Interpellationen 21-23 wird er
selber die Meinung des Büros zum Traktandum 20 be-
kannt geben. Anschliessend ist das Wort für die Debatte
frei. 

Andreas Koellreuter bereitet die Anwesenden auf eine
etwas längere Rede zu den verschiedenen Traktanden
vor, damit sich vor allem die CVP bezüglich Bundesrats-
wahlen einrichten könne.

Die Grundsatzerklärung der Regierung im Zusammen-
hang mit all diesen Vorstössen gehe dahin, dass nicht
alles bei einer generellen Ausländer- und Asyldebatte
durcheinandergemischt werden dürfe. Ausländerpolitik an
sich habe zwar auch mit Einbürgerungen zu tun, aber
sicher nicht die Asylpolitik. Ausländer- und Asylpolitik ist,
was die Gesetzgebung betrifft, ausschliesslich Sache des
Bundes. Die Kantone und Bürgergemeinden spielen aber
auch ihre Rolle. Das kantonale Einbürgerungsgesetz hat
sich nach Ansicht der Regierung seit der letzten Revision
nicht schlecht bewährt, in Bezug auf die zu langen und
komplizierten Verfahrensabläufe sei eine neuerliche Revi-
sion allerdings klar gefordert. Zusammen mit der Petitions-
kommission und den Bürgergemeinden soll in einem ers-
ten Teil eine Vorlage erarbeitet werden, welche das Ver-
fahren neu regelt. In einem zweiten Teil soll auf den Auf-
trag des Parlaments, die Einbürgerung für die zweite Ge-
neration zu erleichtern, zurückgekommen werden.

Die Schweizer Demokraten mit ihrer Masse von Vorstös-
sen verschaukeln nach seiner Meinung das Volk, indem
den Menschen vorgegaukelt wird, im Einbürgerungswe-
sen herrschten unhaltbare Zustände, mit deren Behebung
sämtliche Probleme gelöst werden könnten. Der SD sei
jedes Vehikel recht, um die Stimmung gegen die meisten
AusländerInnen anzuheizen und bei jeder sich bietenden
Gelegenheit eine asylpolitische Debatte vom Zaun zu
reissen. Unsere Probleme im Ausländerbereich sind haus-
gemacht, dies durch unsere Haltung gegenüber dem
EWR, gegen den auch die SD waren, und das Abseits-
stehen vom Schengener Abkommen und dem Dubliner
Erstasyl-Abkommen. 

Die Regierung ist klar der Meinung, Einbürgerungen gehö-
ren in den Zuständigkeitsbereich der Bürgergemeinden.
Der Kanton und der Bund überprüfen lediglich das Vorlie-
gen gewisser formeller Voraussetzungen. Die generelle
Haltung des Regierungsrates kann wie folgt beschrieben
werden: Der allergrösste Teil der Ausländer verhält sich
korrekt, hartes Durchgreifen gegenüber kriminellen Aus-
ländern ist klar, egal welchen Aufenthaltsstatus jene inne-
haben. Die Regierung unterstützt die Integration derjen-

igen AusländerInnen, deren Aufenthalt auf längere Zeit
angelegt ist. Zu dieser Integration gehört auch die Ein-
bürgerung, welche nicht unnötig erschwert werden soll.

Zu Traktandum 16: 
Die grosse Mehrzahl der Fälle, in denen ein(e) Auslän-
der(in) nicht am Wohnort eingebürgert wird, betrifft Bewer-
berInnen, welche in ihrer Einbürgerungsgemeinde einmal
Wohnsitz hatten oder dort aufwuchsen und infolge eines
Wohnortswechsels am neuen Wohnort wieder fünf Jahre
auf eine Einbürgerung warten müssten. In derartigen Fäl-
len haben die BewerberInnen, im Gegensatz zu Peter
Brunners Meinung, sehr wohl eine Beziehung zur Ein-
bürgerungsgemeinde. Nur eine kleine Minderheit von
ungefähr 2% aller BewerberInnen nutzen die Möglichkeit,
sich in einer Gemeinde wie Niederdorf einbürgern zu las-
sen. Mit der Petitionskommission wurde an der letzten
Sitzung festgestellt, dass dies in den letzten zwei Jahren
17 Personen betraf. Die Motion 98/170 soll nach Meinung
des Regierungsrates abgelehnt werden.

Zu Traktandum 17: 
Wegen mangelnder Sprachkenntnisse werden recht viele
Gesuche sowohl auf kantonaler wie auch auf Gemeinde-
ebene abgelehnt. Auch hier sei eine gewisse Toleranz
gefordert, da die Kontrolle durch die bestehenden Institu-
tionen gewährleistet ist.

Zu Traktandum 18: 
Bis 1965 wurden Einbürgerungen im Amtsblatt publiziert.
Aus der damaligen Zeit sind nur drei Einsprachen be-
kannt, welche allesamt unbegründet waren. Die Prüfung
der Einbürgerungen sei heute so streng, dass eine Publi-
kation im Amtsblatt nicht notwendig scheint.

Zu Traktandum 19: 
Fälle von Bewerbern, deren Gesuch am Wohnort abge-
lehnt werden, und die sich in der Folge in einer anderen
Gemeinde einbürgern lassen, sind ausgesprochen selten.
Die Abweisung eines Einbürgerungsgesuchs durch die
Wohnsitzgemeinde bei Vorliegen aller Voraussetzungen
ist daher als achtenswerter Grund für die Einbürgerung in
einer anderen Gemeinde zu qualifizieren. Eine Einbürge-
rung verursacht weder für den Wohnsitz noch für die Ein-
bürgerungsgemeinde Folgekosten, insbesondere eine
Fürsorgeabhängigkeit ist keine Folge der Einbürgerung.
Sowohl SchweizerInnen als auch AusländerInnen sind bei
erfüllten gesetzlichen Erfordernissen zum Bezug von Für-
sorgeleistungen berechtigt. Das Begehren des Motionärs
entbehrt somit jeder Grundlage. 

Zu Traktandum 21: 
Frage 1: Die Bürgergemeinden erheben in der Regel das
Maximum der Gebühr, das heisst für Mündige und Fa-
milien ein Zwölftel des steuerbaren Jahreseinkommens,
für Unmündige, welche selbständig eingebürgert werden,
500 Franken. Die Gebühr des Kantons beträgt für mündi-
ge Personen und Familien 700 Franken, für Unmündige
400 Franken. Der Bund erhebt eine durchschnittliche Ge-
bühr von 200 Franken. Der durchschnittliche geschätzte
Geldbetrag für die Gebühren von Gemeinden, Kanton und
Bund bewegt sich im Rahmen von 4'500 Franken.
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Frage 2: Die Bürgergemeinden erheben seit über 10 Jah-
ren eine Gebühr im Rahmen von einem Zwölftel des steu-
erbaren Jahreseinkommens. Die Gebühren des Kantons
haben sich in 10 Jahren um 75% erhöht, diejenigen des
Bundes um 100%.

Frage 3: Die grosse Mehrheit der Gesuche betrifft ledige
Mündige sowie Familien, nur eine kleine Minderheit der
Gesuche stammt von Unmündigen, welche selbständig
eingebürgert werden. Die altersmässige Zusammenset-
zung der Bewerber wirkt sich entsprechend nur marginal
auf die zu bezahlende Gebühr aus.

Zu Traktandum 22: 
Fragen 1 und 2: Solche Vorkommnisse sind weder dem
Polizeiposten Pratteln noch dem Gemeindepräsidenten
bekannt. Auch der Bürgergemeindepräsident und der
Leiter der Gemeindepolizei Pratteln haben keine Kenntnis
über derartige Bedrohungen.

Frage 3: Alle Personen, welche sich melden, werden ernst
genommen und alle zur Verfügung stehenden Mittel wer-
den eingesetzt. 

Frage 4: Am 27. Oktober 1998 hat der Regierungsrat die-
se Beschwerde abgelehnt und die Öffentlichkeit darüber
informiert.

Frage 5: Alle Beschwerdeführer sind türkische Staats-
angehörige.

Frage 6: Aus den Erhebungsberichten, welche im Zusam-
menhang mit den Einbürgerungsverfahren 1996 erstellt
wurden, ist der Erhalt solcher Bezüge durch die Be-
schwerdeführer nicht ersichtlich. Ob bis heute derartige
Gelder bezogen worden sind, ist aus Datenschutzgründen
nicht eruierbar.

Frage 7: Bei ganzer oder teilweiser Gutheissung einer
Beschwerde besteht laut Verwaltungsverfahrensgesetz
ein Anspruch auf eine angemessene Parteientschädi-
gung, sofern der Vorinstanz Rechtsverletzungen oder
grobe Verfahrensfehler unterlaufen sind. Wie oben er-
wähnt, hat der Regierungsrat die Beschwerde abgelehnt.
Bei Mittellosigkeit einer Partei kann ihr auf Begehren der
kostenlose Beizug eines Anwalts gewährt werden, sofern
dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig scheint. Im
konkreten Fall wurde kein derartiges Begehren gestellt.

Zu Traktandum 23: 
Um die vorliegenden Fragen präzis beantworten zu kön-
nen, müsste ein riesiger Aufwand betrieben werden. Erst
seit 1995 werden wegen fehlender Voraussetzungen oder
Rückzug abgeschriebene Einbürgerungsgesuche erfasst.
An den Bürgergemeindeversammlungen abgewiesene
Gesuche werden seit 1996 statistisch erfasst. Laut Gesetz
dürfen die Bürgerräte ein Gesuch von sich aus abweisen.
Nicht erfasst werden die Namen derjenigen Gemeinden,
welche Gesuche abgewiesen haben. Seit 1995/96 wird
lediglich die Totalsumme der abgeschriebenen, bezie-
hungsweise abgewiesenen, Gesuche erfasst. Aufgrund

dieser Sachlage beschränkt sich der Regierungsrat auf
die statistische erfassten Fälle. Diese betragen:

Jahr abgeschriebe-
ne Gesuche

abgewiesene
Gesuche

1995 37 0

1996 39 5

1997 85 31

Es sind keine Gründe für die Abweisung von Gesuchen
durch die Bürgergemeinden bekannt, da es sich um de-
mokratische Entscheide handelt.

Gründe für eine Abschreibung betreffen entweder man-
gelnde Integration, keine oder mangelnde Sprachkenntnis
oder schlechter finanzieller oder strafrechtlicher Leumund.

Claude Janiak gibt dem Landrat bekannt, warum das
Büro eine Ablehnung des Verfahrenspostulats 98/175
(Traktandum 20) beantragt. Erstens unterstehen Perso-
nendaten in Einbürgerungsakten laut § 6 des Landrats-
gesetzes ausdrücklich dem Amtsgeheimnis. Zweitens
beschloss die Petitionskommission am 23. März 1998 in
Bezug auf die vertraulichen Einbürgerungsakten folgen-
des: 

“Landratsmitglieder können in vertrauliche Akten,
unter anderem Einbürgerungsgesuche, ab sofort nur
noch auf dem Sekretariat der Landeskanzlei, Büro
Martin Brack / Christine Fankhauser, in Anwesenheit
des Präsidenten der Petitionskommission oder der
zuständigen Mitarbeiter der Landeskanzlei eingese-
hen werden. Die Einsichtnahme muss zudem schrift-
lich bestätigt werden.”

Drittens ist die Forderung des Postulanten nach einer zur
Akteneinsicht bestimmten Stelle erfüllt. Die Forderung,
diese zur Einsicht im Landratssaal aufzulegen wird vom
Büro aus Gründen der Sicherheit abgelehnt. Das Büro
beantragt daher Ablehnung des Postulats.

Die einzelnen Postulanten beziehungsweise Motionäre
nehmen zu ihren Vorstössen Stellung.

Peter Brunner will in einem kurzen Einführungsreferat
den Zweck der SD-Vorstösse aufzeigen. Im Kanton Basel-
Landschaft gibt es immer wieder Fälle, in denen Auslän-
derInnen, deren Einbürgerungsgesuch am Wohnort abge-
lehnt worden ist, sich aus sogenannt achtenswerten Grün-
den in einer anderen Gemeinde einbürgern lassen, in der
sie weder Wohnsitz haben noch integriert sind. Gemein-
den, welche zu solchem Gebahren Hand bieten, tun dies
vor allem aus finanziellen Gründen. Einbürgerungen aus
achtenswerten Gründen verkommen so immer mehr zu
einem rein finanziellen Akt. Da nur eine Wohnsitzpflicht
von fünf Jahren besteht, seien Ausnahmen aus achtens-
werten Gründen nicht mehr notwendig. Die minimale
Wohnsitzpflicht von fünf Jahren sei im Gegenteil sehr
wichtig, um eine vertiefte Integration zu garantieren. 
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Wenn eine Gemeinde jemanden einbürgert, dessen Ge-
such anderswo schon abgelehnt worden ist, so ist dies ein
unfreundlicher Akt gegenüber der anderen Gemeinde. Für
die Schweizer Demokraten ist es unbestritten, dass voll
integrierte AusländerInnen das Schweizer Bürgerrecht
erhalten sollen. Dies habe seine Fraktion mit einer mehr-
heitlichen Zustimmungen zu Einbürgerungsgesuchen im
Landrat immer wieder gezeigt. Eine Einbürgerungspolitik
aus rein finanziellen Interessen wird von der SD abge-
lehnt, jedoch von der Justiz- und Polizeidirektion wie auch
von der Petitionskommission immer wieder gutgeheissen
und toleriert. 

Mit den heute traktandierten Vorstössen wenden sich die
Schweizer Demokraten auch gegen eine vermehrte Ein-
bürgerung von Leuten, die unsere Sprache kaum spre-
chen. Hier werde nicht unbedingt Schweizerdeutsch ver-
langt, sondern es müsse eine Verständigung in einem
gewissen Rahmen möglich sein, denn sonst könne von
einer Integration kaum mehr die Rede sein. Die Einbürge-
rung soll wieder zum letzten Akt einer Eingliederungs-
phase werden, wobei sich die Eingebürgerten mit unse-
rem Land und der Bürgergemeinde ihres Einbürgerungs-
ortes identifizieren können sollen. In diesem Sinne sollen
die traktandierten Vorstösse unterstützt werden.

Heinz Mattmüller spricht als Vertreter von Rudolf Keller
zum Traktandum 17. Vor Jahren sei im Landrat das Ein-
bürgerungsgesuch eines Spaniers zur Debatte gestanden,
der 23 Jahre lang in der Schweinz gewohnt hatte und für
das Gespräch über die Einbürgerung mit dem Gemeinde-
präsidenten einen Dolmetscher beiziehen musste. Der
Gesuchsteller hätte also bei Wahlen und Abstimmungen
die Unterlagen nicht lesen können und daher sei es frag-
lich, warum dieser das Schweizer Bürgerrecht überhaupt
gebraucht hätte. Eine Gemeinderätin aus Birsfelden habe
ihm aber versichert, dieser Mann sei besser assimiliert,
als es von manchem Schweizer erwartet werden könne.
Darauf sei er natürlich eingebürgert worden. Pikanter-
weise stand der gleiche Mann zwei Jahre später vor Ge-
richt, weil er in Birsfelden jemanden erschossen hatte. In
der Zeitung wurde festgestellt, dieser Mann sei vermindert
zurechnungsfähig und schon immer ein Querulant gewe-
sen. Dieser Vorfall gebe das Recht, eine Assimilation in
kultureller wie auch in sprachlicher Hinsicht zu verlangen.

Peter Degen äussert sich zu Traktandum 18. Einbürge-
rungen in gewissen Gemeinden seien zunehmend um-
stritten. Dies aufgrund gewisser Vorbehalte, aber auch
wegen Falschinformationen und fehlender Transparenz.
Mit einer generellen Publikation der Einbürgerungsgesu-
che im Amtsblatt könnte die Transparenz über die Ge-
meinden hinaus grundsätzlich verbessert werden. Nur wo
wenig Informationen und Vergleichsmöglichkeiten beste-
hen, herrscht auch teilweise Angst, Ablehnung und Unver-
ständnis. Daher bittet er um Überweisung der vorliegen-
den Motion.

Bruno Steiger holt nach seinen eigenen Worten zu einem
Rundumschlag aus. Er ist mit den Antworten und Stellung-
nahmen des Justizministers absolut nicht einverstanden.
Zur ersten Antwort werde er noch Stellung nehmen, wäh-

rend die beiden anderen Antworten total abweichend und
beschönigend seien. Zur Aussage von Andreas Koell-
reuter, jemand der fürsorgeabhängig sei, könne trotzdem
eingebürgert werden, müsse er ihn belehren. Auf Bundes-
ebene besteht ein Instrument dagegen. Es gebe offenbar
einfach zuwenig Kantone, welche den Mut aufbringen,
dies durchzuziehen. Der Kanton Basel-Landschaft sei ein
ober-liberaler Kanton mit einem ober-liberalen Justizminis-
ter.

Zu Traktandum 19: Aus seiner Sicht ist es sehr bedenk-
lich, wie sich die Zahl der einbürgerungswilligen auslän-
dischen Staatsangehörigen ständig erhöht habe, seit die-
se ihre eigene Staatsangehörigkeit weiterhin behalten
dürfen. Dies wollen die Regierungsparteien SP, FDP,
CVP und teilweise sogar SVP nicht wahrhaben. Der ge-
wöhnliche Schweizer mit nur einem Pass werde gegen-
über diesen eingebürgerten Ausländern diskriminiert. Mit
dem Doppelpass werde jeder Anreiz zur Assimilierung
sabotiert und untergraben während die kommerziellen
Interessen immer stärker überwiegen. Wer einmal im Be-
sitz eines Schweizerpasses ist, den kann man nicht mehr
wegschicken und er könne das ganze Leben lang der
öffentlichen Hand zur Last fallen.

Es sei noch nicht allzu lange her, dass der Landrat einem
Einbürgerungsgesuch einer Familie aus Liestal zu-
gestimmt habe, obwohl die Person schon damals Fürsor-
geabhängig war. Offenbar habe die Bürgergemeinde von
Liestal geschlafen. Als Hammer habe eine Parlaments-
mehrheit dieser Person erst noch die Einbürgerungsge-
bühr erlassen.

Etliche Gemeinden hätten sich dadurch einen Namen
geschaffen, AusländerInnen, deren Gesuche am eigenen
Wohnort bereits abgelehnt worden seien, einzubürgern.
Diese Gemeinden tragen die volle Verantwortung für die
sozialen Folgekosten. Jetzt sei es sogar schon soweit,
dass Menschen muslimischen Glaubens einen eigenen
Friedhof verlangen. Dies sei ein Platzproblem im dicht
besiedelten Kanton Basel-Landschaft, denn alle Multi-
Kulti-Fanatiker wüssten bestimmt, dass die toten Muslime
nicht mehr ausgegraben werden dürfen. Er ist auf eine
Stellungnahme der Grünen zu diesem Thema gespannt.
Er beantragt eine Überweisung der Motion an die Regie-
rung, da es schon genügend eigene “Sauger” gebe und
man keine fremden mehr gebrauchen könne.

://: Eine Diskussion zum Traktandum 21 wird mit grosser
Mehrheit abgelehnt.

Bruno Steiger gibt eine Erklärung zum oben genannten
Traktandum ab. Offenbar seien die Anwaltskosten vom
Staat bezahlt worden, und die Frage 6 sei total auswei-
chend beantwortet worden. Andreas Koellreuter könne
sich nicht hinter dem Datenschutz verstecken, er selber
habe nur nach Zahlen verlangt.

Er verzichtet auf eine Erklärung zu Traktandum 22.

Ludwig Mohler ist mit den Ausführungen zu Traktandum
23 zufrieden.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 11.  März 19991930

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\test\lr_1999-03-11_ptk.wpd – [10.10.01]

Hansruedi Bieri gibt gleichzeitig mit einer persönlichen
Erklärung bekannt, die FDP habe sich seriös auf die Vor-
stösse vorbereitet und sei nicht weiter bereit, auf dem
Niveau, wie es vorgelegt worden ist, zu diskutieren. Es
gehe um Menschen, und gewisse Aussprüche seien nicht
mehr zum Lachen. Die FDP ist mit dem jetzigen Einbürge-
rungsgesetz einverstanden und empfiehlt, alle Vorstösse
abzulehnen und nicht mehr lange darüber zu diskutieren.

Gregor Gschwind fragt sich, wieso die Schweizer Demo-
kraten sich so stark gegen Einbürgerungen wehren, denn
mit den Einbürgerungen sinkt gleichzeitig der Ausländer-
anteil. Er warnt davor, das Asylwesen mit der Einbürge-
rungspolitik zu vermischen. Die CVP lehnt alle Vorstösse
der SD in Anlehnung an die regierungsrätlichen Begrün-
dungen ab. Im Namen der CVP fordert er die SD auf, die
Quantität der Vorstösse zugunsten der Qualität zu redu-
zieren.

Peter Meschberger gibt eine persönliche Erklärung ab.
Seit über zehn Jahren begrüsse er in Birsfelden alle ein-
bürgerungswilligen Ausländer und mache mit ihnen die
sogenannte Prüfung. Die meisten machten einen sehr
langen Prozess durch, bis sie sich zu einer Einbürgerung
durchgerungen hätten. Es sei vorher ein Fall aus Birs-
felden angesprochen worden. Heute würde er immer noch
zu dieser Einbürgerung stehen. Kein Mensch wisse im
Voraus, was noch passieren könne. In seiner Zeit als Ge-
meindepräsident habe er vier Tötungsfälle erlebt, wovon
zwei von Schweizern verübt wurden. Dies sei also kein
valables Argument. Man muss zu Menschen stehen, wel-
che sich zu unserem Land bekennen wollen.

Ruedi Moser fühlt sich als Prattler Bürger angesprochen
und gibt daher eine persönliche Erklärung ab. Bestimmt
könne man noch nicht von einem Einbürgerungstourismus
reden, aber in Pratteln bestehe das Problem der Auslän-
der dennoch, wenn es auch nicht direkt mit den ganzen
Einbürgerungen in Verbindung gebracht werden könne.
Pratteln sei kein Ort von Ausländerhassern, was sich da-
ran zeige, dass zwischen 1961-1997 62% der eingebür-
gerten Personen AusländerInnen waren. Dennoch wird
nicht verstanden, dass jemand, dessen Gesuch abgelehnt
wurde, sich an einem anderen Ort einbürgern lassen
kann, auch wenn er seinen Wohnort in Pratteln beibehält.
Im letzten Sommer seien Einbürgerungen von Nationen,
die sich bekannterweise nicht unserer Rechtsordnung und
Kultur anpassen können, abgelehnt worden. Dies sei eine
Tatsache. Das Problem werde aber nicht über die Ein-
bürgerungen gelöst. In den Quartieren und den Schulen
müsse eine bessere Durchmischung angestrebt werden,
um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Ursula Jäggi fügt im Namen der SP an, dass in diesen
Vorstössen Probleme aufgegriffen werden, welche eigent-
lich keine seien. Dazu komme, dass die Vorstösse keinen
einzigen konstruktiven Gedanken enthalten. Die SP wird
die Vorstösse nicht überweisen, aber zu den Fragen be-
treffend Einbürgerung und Integration werde sie in nächs-
ter Zeit konstruktive Vorschläge einbringen.

Heinz Mattmüller bemerkt zum Akteneinsichtsrecht, diese
seien in seiner ersten Zeit als Landrat jeweils für alle zu-
gänglich gewesen. Damals habe er dies als nicht genü-
gend sicher angesehen. Mit der Zeit habe er es aber als
nicht üblich empfunden, wenn vom Plenum Einsicht in
eine Originalvorlage habe verlangt werden müssen. Es
käme ihm nie in den Sinn, in original Baupläne oder Bau-
abrechnungen Einsicht zu verlangen. Wenn die Regierung
und die zuständige Kommission die nötigen Eckdaten für
die Meinungsfindung liefert, sei er damit zufrieden.

Dies sei anders im Fall der Petitionskommission. Die
Schweizer Demokraten trauen ihr aufgrund von jahre-
langen schlechten Erfahrungen nicht über den Weg. Als
SchweizerbürgerIn habe man keine Chance, sich in einer
Gemeinde einbürgern zu lassen, in der man nie gewohnt
hat. Er verstehe deshalb nicht, warum ein Ausländer sich
in gewissen Gemeinden einen Bürgerbrief kaufen könne.
Die einbürgernde Gemeinde streiche also das Geld ein,
während die Wohngemeinde, welche den entsprechenden
Ausländer nicht haben wolle, diesen trotzdem weiter be-
halten müsse. Dies sei eine Verletzung der Gemeinde-
autonomie und, noch viel schlimmer, des kantonalen Bür-
gerrechtsgesetzes.

Wenn dies nur höchst selten praktiziert würde, hätte er
noch ein gewisses Verständnis, aber leider sei das Ganze
bereits Routine. Das Akteneinsichtsrecht sei daher so
wichtig um zu überprüfen, ob die Petitionskommission
dem Landrat gewisse Informationen unterschlage. In einer
Einbürgerungsvorlage sei kein einziges Mal von einer
Ausnahme oder einer Begründung für dieses Vorgehen
die Rede gewesen. Dies daher, weil es dafür gar keine
achtenswerten Gründe gibt. Die nächste Vorlage werde
von den Schweizer Demokraten genau unter die Lupe
genommen und wenn wieder derartige Fälle vorkommen,
werde vor Verfassungsgericht geklagt. Eine Initiative für
eine vernünftige Einbürgerungpolitik sei bereits lanciert.

Es sei völlig unbegreiflich, dass sich die Justizdirektion
immer wieder über das kantonale Einbürgerungsgesetz
hinwegsetze, indem Einbürgerungen von Ausländern,
welche den gesetzlichen Bestimmungen nicht entspre-
chen, selbstverständlich vorgenommen würden. In allen
Fällen behaupte sowohl die Regierung als auch die Peti-
tionskommission mit einem scheinheiligen Gesicht, es sei
alles in Ordnung. Die Petitionskommission deckt die ge-
setzeswidrigen Machenschaften der Regierung und dekla-
riert sämtliche Einbürgerungen mit der stereotypen und
lapidaren Behauptung “Gegen diese Einbürgerungen wer-
den keine Einwände erhoben”. Trotz den Hinweisen der
SD auf diese Unzulänglichkeiten reagiere das Plenum mit
völliger Apathie, was aus seiner Sicht eine staatspolitische
Katastrophe sei. Darum bringt die Symptombekämpfung
mit immer neuen Vorstössen nichts, und die SD wird wenn
nötig vor Verfassungsgericht gehen.

Andrea Von Bidder stellt klar, der Vergleich des Einbür-
gerungsgesetzes und die Prüfung der Einbürgerungsakten
der letzten vier Jahre zeige, dass kein Handlungsbedarf
bestehe. Alle Mitglieder der EVP/SVP-Fraktion lehnen die
Überweisungen ab und überlassen es den zuständigen
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Einbürgerungsgemeinden, weiterhin das bestehende Bür-
gerrechtsgesetz nach ihrem eigenen Ermessen anzuwen-
den.

Esther Maag ist sich über das heutige Auswahlverfahren
für die Wortmeldungen nicht ganz im Klaren. Das Thema
der Migrationspolitik müsse sehr sorgfältig angegangen
werden und gerade deshalb dürfe dies sicher nicht auf
dem momentanen Niveau weitergeschehen. Alle Vorstös-
se würden für Wahlpropaganda missbraucht und auf dem
Buckel von Menschen, welche sowieso schon Schwierig-
keiten hätten, werde Profilierung betrieben. Die Grüne
Partei lehnt daher alle Vorstösse ab.

Röbi Ziegler stellt Ruedi Moser die Frage, ob alle ein-
bürgerungswilligen Ausländer, die in Pratteln abgelehnt
worden sind, vom Bürgerrat zur Einbürgerung empfohlen
worden seien.

Ruedi Moser bestätigt dies, wiederholt jedoch, in Pratteln
gebe es nicht ein Problem der Einbürgerungen. Das Pro-
blem liege bei einer einzigen Nationalität, welche sich
unseren Gegebenheiten nicht unterordnen wolle. Die Ab-
lehnung gewisser Einbürgerungen könne daher als Hilfe-
schrei verstanden werden.

Röbi Ziegler stellt fest, die Empfehlung des Bürgerrates
beweise doch, dass dieser die Frage der Nationalität an-
ders beurteile als die Bürgergemeindeversammlung, und
dies zeige, dass der Entscheid einer Bürgergemeindever-
sammlung längst nicht über alle Zweifel erhaben sei.

Claude Janiak lässt über die einzelnen Motionen abstim-
men.

://: Die Motion 98/170 wird abgelehnt.

://: Die Motion 98/171 wird abgelehnt.

://: Die Motion 98/172 wird abgelehnt.

://: Die Motion 98/173 wird abgelehnt.

://: Das Verfahrenspostulat 98/175 wird abgelehnt.

://: Traktanden 21-23 sind erledigt.

Für das Protokoll:

Andrea Rickenbach, Protokollsekretärin

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1841

1999/046 Postulat von Theo Weller: Einführung
eines familienfreundlichen Sonntags-Abonnements

Nr. 1842

1999/047 Postulat von Peter Brunner: Ausländi-
sche Gewalttäter konsequenter ausschaffen, Inländer
konsequenter verwahren

Nr. 1843

1999/048 Interpellation von Ernst Thöni: Auswir-
kungen des ”Verkehrsplan Basel-Stadt” auf den Kanton
Basel-Landschaft

Nr. 1844

1999/049 Interpellation von Dölf Brodbeck: Ausser-
ordentliche Ereignisse rufen nach ausserordentlichen
Massnahmen

Zu allen Vorstössen keine Wortmeldungen.

Für das Protokoll:

Andrea Rickenbach, Protokollsekretärin

*

Nr. 1845

Mitteilungen

Claude Janiak wünscht allen eine schöne MUBA und
hofft, am Abend möglichst viele KollegInnen im Baselbie-
terstübli begrüssen zu dürfen.

Für das Protokoll:

Andrea Rickenbach, Protokollsekretärin

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

Donnerstag, 25. März 1999, 10 Uhr

*

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der 2. Landschreiber:
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